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Müllabfuhrplan 2020  

  

Abfuhrintervall 2-wöchig:  

Do. 02. u. 16. u. 30.Jänner 2020 Do. 02. u. 16. u.30.Juli 2020 

Do. 13. u. 27. Februar 2020 Do. 13. u. 27. August 2020 

Do. 12. u. 26. März 2020 Do. 10. u. 24. Sept. 2020 

Do. 09. u. 23. April 2020 Do. 08. u. Do. 22. Okt. 2020 

Do. 07. u. Mi. 20. Mai 2020 Do. 05. u. 19. November 2020 

Do. 04. u. Do. 18. Juni 2020 

 

Abfuhrintervall 4-wöchig:  

 

Do. 03. u. 17.u. Mi. 30. Dez. 20 

 

Do. 16. Jänner 2020 Do. 02. u. 30. Juli 2020 

Do. 13. Februar 2020 Do. 27. August 2020 

Do. 12. März 2020 Do. 24. September 2020 

Do. 09. April 2020 Do. 22. Oktober 2020 

Do. 07. Mai 2020 Do. 19. November 2020 

Do. 04. Juni 2020 Do. 17. Dezember 2020 
  

 

 
bitte wenden!  

  
IMPRESSUM: EIGENTÜMER, VERLEGER UND HERSTELLER: GEMEINDE OBERTRAUN 

FÜR DEN INHALT VERANTWORTLICH: BGM. EGON HÖLL 

  

                

         

  

NACHRICHTEN 
  

DER GEMEINDE OBERTRAUN   
  

t http://www.obertraun.ooe.gv.a   
Mail:   gemeinde@obertraun.ooe.gv.at   
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NEUER ÖBB FAHRPLAN 

Mit 15.12.2019 trat der neue ÖBB Fahrplan in Kraft.  

Gratis Streckenpläne sind am Bahnhof erhältlich, Taschen-Fahrpläne gibt es auch 

im  Tourismusbüro und am Gemeindeamt. Weiters sind Fahrplanauskünfte unter der 

Nummer 05-1717 zum Ortstarif erhältlich oder im Internet unter www.oebb.at 

abrufbar. 

HUNDEHALTUNG

Leider hat es in den letzten Wochen 
immer wieder Konfliktsituationen und 
Beschwerden wegen frei laufender 
Hunde gegeben (ua. unliebsame 
Begegnungen zwischen frei laufenden 
Hunden und Spaziergängern oder 
Nordic-Walkern, von Hunden 
gewildertes Rehwild,…). 

Nach dem Oö. Hundehaltegesetz 2002 
gilt im Wald zwar grundsätzlich keine 
Leinenpflicht. Jedoch ist jeder Hund so 
zu beaufsichtigen, zu verwahren 
oder zu führen, dass weder 
Menschen noch Tiere durch den 
Hund gefährdet noch unzumutbar 
belästigt werden. 

Als unzumutbare Belästigung gilt auch 
das Anspringen durch Hunde 
(„Spielen“). Ein Hund, der zum 
Wandern mitgenommen wird, muss so 
erzogen sein, dass er sich fremden 
Personen gegenüber zurückhaltend 
verhält. 
Hiermit werden unsere Hundehalter 
ersucht ihre Hunde so zu führen und zu 
halten, dass eine Belästigung oder 
Gefährdung nicht stattfinden kann. 
Gleichzeitig werden unsere 
Tourismusbetriebe gebeten, die Gäste 
auch darauf aufmerksam zu machen. 
Eine für alle Seiten vernünftige 
Handhabung spart allen Zeit und 
unnötigen Ärger!

LANGLAUFLOIPE 

Dank der Grundeigentümer, welche die 
Loipenpräparierung und Benützung der 
Flächen wieder kostenlos gestatten, 
steht auch in dieser Wintersaison - 
anhängig von der Schneelage - den 
Einheimischen sowie unseren 
Gästen die Langlaufloipe bei 
entsprechenden 
Schneeverhältnissen kostenlos zur 
Verfügung. 
Wandern, mit dem Hund “Gassi 
gehen” oder Reiten ist auf der 
Langlaufloipe untersagt.   
 

Aus gegebenen Anlass wurde bei 
jedem Einstiegspunkt zu einer Loipe ein 
Hinweisschild aufgestellt. Die Loipen 
werden durch Spaziergänger und 
Hunde beschädigt bzw. verunreinigt. 
Bei Abfahrten bei denen durch höhere 
Geschwindigkeiten Ausweichmanöver 
sehr schwierig sind, besteht außerdem 
die Gefahr von Kollisionen. 
Im Sinne eines friedlichen 
Miteinanders bitten wir die Regeln 
für die Loipenbenützung zu 
beachten.

 

 

 

Wir wünschen unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

sowie unseren Gästen ein gesegnetes  Weihnachtsfest,  

Gesundheit, Glück und viel Erfolg im Jahr 2020!  

Bürgermeister Egon Höll sowie die 

Bediensteten und Funktionäre der Gemeinde Obertraun 
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